
Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins

nach § 15 Abs. 3 der Durchführungsverordnung

zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO)

Gemäß § 15 Abs. 3 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz 

(SächsVermKatGDVO) wird hiermit den Beteiligten bezüglich der unten genannten Flurstücke ein 

Grenztermin öffentlich angekündigt.

Die Flurstücke liegen in der Gemeinde Stadt Leipzig, Gemarkungen Holzhausen und Zuckelhausen.

Die Grenzen der Flurstücke 25/1, 25/2, 246, 232, 235/5, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/o, 235/s, 235/t, 

235/u, 235/v, 235/w, 235/y, 238/9, 238/12, 238/15, 238/23, 238/25, 243/5, 243/6, 243/7, 243/8, 246/2, 

249/3, 249/4, 249/5, 252/1, 252/14, 252/15, 252/20, 252/21, 252/30, 252/d, 263, 264, 270, 274/1, 274/2, 

277, 280, 284, 287, 288, 291, 296, 299, 303, 306, 307/1, 309, 310, 311/2, 311/3, 311/5, 311/7, 311/8, 

311/15, 311/17, 311/18, 311/19, 311/20, 311/23, 311/24, 311/26, 311/27, 311/28, 311/29, 311/30, 

311/32, 311/42, 312, 313, 314, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 375, 376, 383, 393, 395, 

399, 400, 402, 404, 405, 406, 573/3, 573/4, 573/5, 574/1, 574/2, 576/1, 577, 591/1, 594/1, 594/5, 594/6, 

595, 862/1, 931 und 932 in der Gemeinde Stadt Leipzig, Gemarkung Holzhausen, sowie die Grenzen der 

Flurstücke 156 und 464 in der Gemeinde Stadt Leipzig, Gemarkung Zuckelhausen, sollen durch eine 

Katastervermessung nach § 16 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und das 

Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz – 

SächsVermKatG) vom 29.01.2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

19.06.2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist, bestimmt werden.

Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Eigentümer und Erbbauberechtigte sowie entsprechende Rechtsinhaber der oben genannten Flurstücke 

sind Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung der Beteiligten zu den entscheidungserheblichen 

Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und 

vorgewiesen. Im Anschluss erhalten die Beteiligten gemäß § 16 Abs. 3 SächsVermKatG Gelegenheit, sich 

zum Grenzverlauf zu äußern.



Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katastervermessung der Teilumringsgrenze des 

Flurbereinigungsverfahrens „Holzhausener Mittelgraben“ in der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Holzhausen.

Mit der Katastervermessung sollen bestehende Flurstücksgrenzen zu diesen Flurstücken aus dem 

Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden.

Der Grenztermin findet am Mittwoch, den 10.12.2025, um 9:00 Uhr statt.

Der Treffpunkt ist an der Kreuzung Stötteritzer Landstraße/Kleinpösnaer Straße/Seifertshainer Straße

(Österreicher-Denkmal „Doppeladler“).

Die Beteiligten müssen sich zum Grenztermin mittels gültigen Personalausweises oder Reisepasses 

ausweisen können. Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss einen 

gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie eine vom Beteiligten unterschriebene schriftliche Vollmacht 

vorlegen.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass auch ohne die Anwesenheit der Beteiligten oder eines 

Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen der Beteiligten bestimmt werden können.

Bitte teilen Sie (z. B. per E-Mail oder telefonisch) mit, ob Sie am Grenztermin teilnehmen werden. Diese 

Rückmeldung ist sehr hilfreich, da der Grenztermin dadurch auch in Ihrem Interesse effizient gestaltet 

werden kann.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dr.-Ing. Gernod Schindler

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Marienbrunnenstraße 4

04299 Leipzig

Tel.: 0341 8687520

Fax: 0341 8687598

E-Mail: info@vb-dr-schindler.de

Web: www.vb-dr-schindler.de

mailto:info@vb-dr-schindler.de
http://www.vb-dr-schindler.de/


Auszug aus dem Gesetz über das amtliche Vermessungs-
wesen  und  das  Liegenschaftskataster  im  Freistaat
Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz
– SächsVermKatG) vom 29. 01. 2008 (SächsGVBl. S. 138,
148),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
19. 06. 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist

§ 5
Betreten von Flurstücken und baulichen Anlagen

(1) Personen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen,
sind befugt, Flurstücke und bauliche Anlagen zu betreten und
zu befahren sowie die erforderlichen Arbeiten vorzunehmen.
Sie  können  bei  einer  Katastervermessung  oder  Abmarkung
Personen  hinzuziehen,  die  am Ergebnis  dieser  Arbeiten  ein
rechtliches Interesse haben. Das Betreten von Wohnungen ist
nur mit Einwilligung des Wohnungsinhabers zulässig.

§ 6
Pflichten von Eigentümern, Behörden und Dritten

(1)  Eigentümer,  Erbbauberechtigte  und  Besitzer  haben  Ver-
messungs-  und Grenzmarken sowie  Einrichtungen zu  deren
Schutz oder Signalisierung auf ihren Flurstücken oder an ihren
baulichen Anlagen ohne Entschädigung zu dulden.  Handlun-
gen, die die Erkennbarkeit  oder Verwendbarkeit  beeinträchti-
gen können, sind zu unterlassen.

(3) Wurde ein Gebäude nach dem 24. Juni 1991 abgebrochen,
neu  errichtet,  in  seinen  Außenmaßen  wesentlich  verändert
oder die Nutzung eines Flurstückes geändert, hat der Eigentü-
mer unverzüglich, spätestens zwei Monate nach Abschluss der
Maßnahme, die Aufnahme des veränderten Zustandes in das
Liegenschaftskataster auf seine Kosten zu veranlassen.

§ 16
Grenzbestimmung

(1) Flurstücksgrenzen werden bestimmt durch Katastervermes-
sungen zur erstmaligen Festlegung einer Flurstücksgrenze im
Liegenschaftskataster (Grenzfeststellung) oder durch Kataster-
vermessungen zur Übertragung einer im Liegenschaftskataster
festgelegten Flurstücksgrenze in die Örtlichkeit (Grenzwieder-
herstellung)  oder  durch  Ergebnisse  öffentlich-rechtlicher  Bo-
denordnungsverfahren.

(6)  Für das Flurstück, für  das eine Katastervermessung und
Abmarkung beantragt wurde, sind von Amts wegen alle im Lie-
genschaftskataster zu führenden Daten zu erfassen. § 7 bleibt
unberührt.

__________________________________________________

Auszug  aus  der  Verordnung  des  Sächsischen  Staats-
ministeriums  für  Regionalentwicklung  zur  Durchführung
des  Sächsischen  Vermessungs-  und  Katastergesetzes
(Durchführungsverordnung  zum  Sächsischen  Vermes-
sungs-  und  Katastergesetz  –  SächsVermKatGDVO)  vom
06.07.2011 (SächsGVBl. S. 271), die zuletzt durch Artikel 2
der Verordnung vom 25.01.2023 (SächsGVBl. S. 37) geän-
dert worden ist 

§ 5
Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters

(5) Gebäude sind oberirdische, überdachte, mit dem Erdboden
fest verbundene bauliche Anlagen,

1. die von Menschen betreten werden können,
2. die dem Schutz  von Menschen,  Tieren oder  Sachen

dienen,
3. die von Außenwänden umfasst sind,
4. deren Grundfläche mehr als 10 m2 beträgt,
5. die nach Art und Weise der Bauausführung eine dau-

ernde Nutzung zulassen und
6. die keine Gartenlauben im Sinne von § 3 Abs. 2 des

Bundeskleingartengesetzes  (BKleingG)  vom  28. Fe-
bruar  1983  (BGBl. I  S. 210),  das  zuletzt  durch  Arti-

kel 11 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I
S. 2146) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, sind.

(6) Eine wesentliche Veränderung in den Außenmaßen eines
Gebäudes liegt vor, wenn sich die Grundfläche eines Gebäu-
des  durch  den  Anbau  oder  Abriss  eines  Gebäudeteiles  um
mehr als 10 m² verändert.

§ 16
Abmarkung

(1) Flurstücksgrenzen sind in ihren Grenzpunkten abzumarken.
Die Abmarkung hat so zu erfolgen, dass Beeinträchtigungen so
gering wie möglich gehalten werden. Die Abmarkung kann in
der Lage versetzt auf der Flurstücksgrenze erfolgen, wenn die
Abmarkung im Grenzpunkt auf Dauer nicht möglich oder nicht
zweckmäßig ist.

(2)  Der  Abmarkung  von  Flurstücksgrenzen,  die  im  Liegen-
schaftskataster festgelegt sind, muss eine Grenzwiederherstel-
lung vorangehen.  Dies gilt  nicht  für  Grenzpunkte,  deren Ab-
markung nach

1. § 15 Abs. 4 der Durchführungsverordnung zum Sächsi-
schen  Vermessungsgesetz  vom  01.09.2003
(SächsGVBl. S. 342) oder

2. Absatz 4
ausgesetzt wurde.

(3)  Von der  Abmarkung eines  Grenzpunktes  ist  abzusehen,
wenn er durch eine dauerhafte bauliche Anlage ausreichend
gekennzeichnet ist.  Von der Abmarkung eines Grenzpunktes
soll abgesehen werden, wenn

1. die Flurstücksgrenze am oder im Gewässer verläuft,
2. die  Flurstücksgrenze  zwischen  Flurstücken  verläuft,

die dem Gemeingebrauch dienen,
3. benachbarte  Flurstücke  entlang  der  gemeinsamen

Flurstücksgrenze  einheitlich  bewirtschaftet  oder  ge-
meinschaftlich genutzt werden,

4. er innerhalb einer baulichen Anlage liegt,
5. er  im  Gebiet  eines  öffentlich-rechtlichen  Bodenord-

nungsverfahrens liegt und nach Auskunft der zuständi-
gen Stelle im Zuge dieses Verfahrens wegfällt,

6. dies aufgrund der geologischen Verhältnisse geboten
ist,

7. diese durch Hindernisse, deren Beseitigung nicht zu-
mutbar ist, nicht möglich ist oder

8. dies unzumutbare Schäden verursachen würde.

(4) Die Abmarkung eines Grenzpunktes kann ausgesetzt wer-
den, wenn die Erhaltung der Grenzmarken durch unmittelbar
bevorstehende Bauarbeiten oder ähnliche Maßnahmen gefähr-
det ist. Die Stelle, welche die Abmarkung ausgesetzt hat, muss
die Abmarkung unverzüglich nachholen, wenn die Gründe für
die Aussetzung weggefallen sind. Stellt eine andere Stelle bei
der Durchführung einer Katastervermessung und Abmarkung
fest, dass die Gründe weggefallen sind, hat sie die Abmarkung
anstatt  der  aussetzenden  Stelle  am  beantragten  Flurstück
nachzuholen.  Die  Verpflichtung  zur  Nachholung  der  Abmar-
kung erlischt drei Jahre nach der Einreichung der Ergebnisse
der Katastervermessung und Abmarkung, bei der die Abmar-
kung ausgesetzt wurde, bei der unteren Vermessungsbehörde;
danach wird die Abmarkung auf Antrag nachgeholt.

(6) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Be-
hebung  von  Abmarkungsmängeln.  Ein  Abmarkungsmangel
liegt vor, wenn 

1. ein Grenzpunkt in der Örtlichkeit nicht gekennzeichnet
ist, obwohl er im Liegenschaftskataster als abgemarkt
nachgewiesen ist, 

2. eine  vorgefundene  Grenzmarke  so  beschädigt  ist,
dass sie den Grenzverlauf nicht mehr zutreffend kenn-
zeichnet, oder

3. die Lage der Grenzmarke nicht den Grenzpunkt kenn-
zeichnet.


